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a) Satzungen,  verordnungen  und 
 Bekanntmachungen 
 der  region  hannover  und  der  
 landeShauptStadt  hannover

 region hannover

 Satzung zur 1. Änderung und neufassung der 
Satzung über die Schülerbeförderung in der re-
gion hannover (Schülerbeförderungssatzung) vom 
01.07.2003

Aufgrund des § 10 Absatz 1 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 
2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 114 des Niedersächsischen Schulge-
setzes (NSchG) vom 27.09.1993 (Nds. GVBl. S. 383) in der 
zurzeit gültigen Fassung beschließt die Regionsversamm-
lung der Region Hannover in ihrer Sitzung am 18.06.2012 
folgende Satzung:

artikel 1

Änderung und neufassung der 
Schülerbeförderungssatzung

Die Satzung über die Schülerbeförderung in der Region 
Hannover (Schülerbeförderungssatzung) vom 01.07.2003 
wird wie folgt geändert und neugefasst:

§ 1
anSpruch

(1) Für die im Regionsgebiet wohnenden Kinder, Schü-
lerinnen und Schüler gemäß § 114 Absatz 1 Satz 2 
NSchG besteht ein Anspruch auf Beförderung zur 
nächsten Schule oder auf Erstattung der notwendi-
gen Aufwendungen für den Schulweg gemäß § 114 
NSchG, soweit die Entfernung zwischen Wohnung 
und Schule mehr als 2 Kilometer beträgt (Mindes-
tentfernung).

(2) Bei der Bemessung der Länge des Schulweges ist die 
kürzeste fußläufige Strecke zwischen Eingangstür 
des Wohngebäudes der Schülerin oder des Schülers 
und dem nächstgelegenen, benutzbaren Eingang des 
Schulgebäudes, in dem der Unterrichtsmittelpunkt 
der Schülerin oder des Schülers liegt, maßgeblich. 
Der Unterrichtsmittelpunkt befindet sich in aller Re-
gel in dem fest zugewiesenen Klassen- oder Stamm-
gruppenraum.

(3) Abweichend von Absatz 1 besteht der Anspruch oh-
ne Berücksichtigung der Mindestentfernung, soweit 
die Schülerin oder der Schüler nach Maßgabe einer 
amtsärztlichen Bescheinigung aufgrund einer dau-
ernden oder vorübergehenden Behinderung beför-
dert werden muss. 

(4) In besonders begründeten Ausnahmefällen besteht 
ein Anspruch unabhängig von der Mindestentfer-
nung, wenn der Schulweg nach objektiven Gegeben-
heiten besonders gefährlich oder nach den örtlichen 
Gegebenheiten ungeeignet ist. Die im Straßenverkehr 
üblicherweise auftretenden Gefahren gelten als zu-
mutbar. 

(5) Soweit der Schülerin oder dem Schüler vom Träger 
der Schülerbeförderung ausdrücklich ein bestimmter 
Schulweg empfohlen wird, gilt dieser für die Berech-
nung der Mindestentfernung.

(6) Der Anspruch auf Schülerbeförderung umfasst auch 
den Weg zur Haltestelle eines von der Region Han-
nover bestimmten Beförderungsmittels, soweit der 
kürzeste Weg zwischen der Wohnung der Schülerin 

oder des Schülers und der Haltestelle und zwischen 
der Haltestelle und der Schule die Mindestentfernung 
nach Absatz 1 überschreitet.

(7) Der Anspruch nach Absatz 1 besteht nur für den Be-
such der nach dem Lehr- oder Stundenplan verpflich-
tend vorgesehenen Unterrichtsveranstaltungen. Dazu 
gehören auch Fahrten zum Betriebspraktikum. Für 
Wege im Rahmen von schulischen Veranstaltungen 
wie Schulwanderungen, Schullandheimaufenthalten 
und Studienfahrten, zu Sportstätten, Besichtigungen, 
Schulfesten und ähnlichen Veranstaltungen besteht 
kein Anspruch auf Schülerbeförderung.

(8) Bei Unterrichtsausfällen besteht kein Anspruch auf 
Schülerbeförderung. 

(9) Für Kinder, die einen Schulkindergarten oder Sprach-
fördermaßnahmen im Sinne von § 114 Absatz 1 Satz 
2 NSchG besuchen, sind die Vorschriften dieser Sat-
zung für Schülerinnen und Schüler im Primarbereich 
entsprechend anzuwenden. 

§ 2
erfÜllung deS anSpruchS

(1) Grundsätzlich wird der Anspruch auf Schülerbe-
förderung durch die Bereitstellung einer Fahrkar-
te (SchulCard) erfüllt, die zur Nutzung des für den 
Schulweg notwendigen Verkehrsmittels des öffentli-
chen Personennahverkehrs in der Region Hannover 
berechtigt. 

 a) Entsteht ein Anspruch erst im Laufe des Schul-
jahres oder wird er erst im Laufe des Schuljahres 
geltend gemacht, so wird die SchulCard spätestens 
zum Beginn des nächsten Monats bereitgestellt. 
Die in der Zeit vom Antrag auf Bereitstellung der 
SchulCard  bis zur Bereitstellung der SchulCard 
entstandenen Aufwendungen für die Nutzung der 
für den Schulweg notwendigen öffentlichen Ver-
kehrsmittel werden auf Antrag in Höhe der güns-
tigsten Fahrpreise des Großraums Verkehr Hanno-
ver (GVH) erstattet.

 b) Werden zum Besuch von Praktikumsbetrieben 
Fahrkarten einer teureren Tarifzone als für die 
Fahrten zur Schule benötigt oder besteht nur für 
den Besuch des Praktikumsbetriebes ein Anspruch 
auf Beförderung, werden auf Antrag Aufwendun-
gen für die Nutzung der für den Weg zum Prakti-
kumsbetrieb notwendigen öffentlichen Verkehrs-
mittel in Höhe der günstigsten Fahrpreise des 
GVH erstattet. Die Regelung des § 2 Absatz 4 gilt 
entsprechend. 

 c) Bei vorübergehend abweichender Wohnanschrift 
(z. B. Unterbringung in einer Pflegefamilie, im 
Frauenhaus) können auf Antrag die Aufwendun-
gen für die Nutzung der für den Weg zur Schule 
notwendigen öffentlichen Verkehrsmittel in Höhe 
der günstigsten Fahrpreise des GVH erstattet wer-
den.

 d) Bei Manipulation an der SchulCard oder mehrma-
ligem Verlust der SchulCard im laufenden Schul-
jahr kann die Ausgabe einer weiteren SchulCard 
für das laufende Schuljahr verweigert werden. Ab 
Meldung des Verlustes der zuletzt ausgegebenen 
SchulCard bei der Ausgabestelle (in der Regel die 
besuchte Schule) oder ab Einzug der manipulier-
ten SchulCard bis zum Schuljahresende werden 
auf Antrag die Aufwendungen für die Nutzung 
der für den Schulweg notwendigen öffentlichen 
Verkehrsmittel in Höhe der günstigsten Fahrpreise 
des GVH erstattet. 
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  c) Schulen, deren Einzugsbereich das gesamte Re-
gionsgebiet umfasst, bis zu 90 Minuten. 

 4. Für Schülerinnen und Schüler von
  a) Schulen, die nicht identisch sind mit den nach 

Schulbezirkseinteilung zu besuchenden Schu-
len und die nach § 63 Absatz 3 Satz 4 NSchG 
(unzumutbare Härte; pädagogische Gründe) 
oder §§ 137, 138 Abs. 5 NSchG (Bekenntnis-
schulen) besucht werden und

  b) Schulen, die als Folge eines nach § 63 Absatz 4 
NSchG in Anspruch genommenen Wahlrechts 
besucht werden,

   für den Primarbereich bis zu 60 Minuten, in 
den übrigen Bereichen bis zu 90 Minuten.

 5. Für Schülerinnen und Schüler, denen der An-
spruch gemäß § 2 Absatz 2 im Rahmen von einem 
tatsächlichen Beförderungsangebot erfüllt wird

  a) ist eine Gesamtfahrtdauer von bis zu 60 Minu-
ten je einfacher Fahrt zumutbar.

  b) und die zu einer Schule außerhalb des Regions-
gebietes befördert werden, liegt die zumutbare 
Gesamtfahrtdauer je einfacher Fahrt bei bis zu 
90 Minuten. 

 Unter dem Begriff der Gesamtfahrtdauer ist die Zeit-
spanne zu verstehen, die bei der Hinfahrt zur Schule 
vom Einstiegszeitpunkt der Schülerin oder des Schü-
lers in das Fahrzeug bis zur Ankunft an der Schule 
verstreicht. 

 Bei der Rückfahrt beginnt die Gesamtfahrtdauer 
beim Losfahren von der Schule und endet bei Aus-
stieg der Schülerin oder des Schülers. 

 Wartezeiten an Haltestellen und im Schulgebäude 
bleiben in allen Fällen unberücksichtigt. 

(2) Für Schülerinnen und Schüler von Schulen mit ei-
nem besonderen überregionalen Angebot können in 
Abwägung der Zumutbarkeit für die zu befördernde 
Schülerin bzw. den zu befördernden Schüler im Ein-
zelfall mit dem öffentlichen Interesse an einer wirt-
schaftlichen Organisation der Schülerbeförderung 
die in Absatz 1 geregelten Zeiten überschritten wer-
den. Dies gilt auch für Betriebspraktika.

§ 5
antragStellung Bei erStattung

(1) Die Erstattungsanträge sind spätestens bis zum 31.12. 
des Jahres, in dem das Schuljahr endet für welches ei-
ne Kostenerstattung beantragt wird, bei der Region 
Hannover einzureichen (Ausschlussfrist). 

(2) Bei Anträgen auf Fahrkostenerstattung werden nur 
die nachweislich entstandenen und notwendigen 
Aufwendungen für den Schulweg erstattet. Belege 
(Fahrkarten, Rechnungen) sind im Original dem An-
trag beizufügen. 

§ 6
wegfall oder Änderung deS anSpruchS,

erSatzauSStellung einer fahrkarte  

Entfällt oder verändert sich der Anspruch auf Schüler-
beförderung während des Schuljahres, so ist die bereit-
gestellte Fahrkarte (SchulCard) unverzüglich und ohne 
Aufforderung an die Ausgabestelle (i.d.R. die besuchte 
Schule) zurück zu geben.  
Verändert sich der Anspruch auf Bereitstellung einer 
Fahrkarte, so wird der Schülerin oder dem Schüler nach 
Rückgabe der Fahrkarte eine dem veränderten Anspruch 
entsprechende Fahrkarte ausgegeben. 

(2) Der Anspruch kann durch das Angebot tatsächlicher 
Beförderungsleistungen erfüllt werden, soweit die Be-
förderung nach Absatz 1 nicht zumutbar ist.

(3) Soweit die Anspruchserfüllung nach Absatz 1 nicht 
zumutbar ist und keine tatsächliche Beförderungs-
leistung angeboten wird, kann auf Antrag dem Schü-
lerbeförderungsanspruch durch Erstattung von Auf-
wendungen für den Schulweg entsprochen werden:

 a) Bei Benutzung eines von der Region Hannover als 
Beförderungsmittel bestimmten privaten Kraft-
fahrzeuges wird eine Kilometerpauschale erstattet. 
Erstattungsfähig sind jeweils eine Hin- und eine 
Rückfahrt pro Schultag, an dem die Schule be-
sucht wird. Die Höhe der Erstattung richtet sich 
nach der kürzesten Entfernung zwischen Wohn-
anschrift und Schule, die mit dem Kraftfahrzeug 
zurückgelegt werden kann. Der Erstattungsbetrag 
beträgt je einfacher Strecke für die ersten zehn Ki-
lometer 0,36 € je vollem Kilometer. Für jeden wei-
teren vollen Kilometer werden 0,40 € erstattet. Der 
Mindesterstattungsbetrag pro Schultag beträgt 
unabhängig von der Länge des Schulweges 3,60 €. 

 b) Bei Benutzung eines von der Region Hannover als 
Beförderungsmittel bestimmten privaten Fahr-
rades werden die günstigsten Tarife des GVH zu 
Grunde gelegt, die bei entsprechendem Angebot 
öffentlicher Verkehrsmittel hätten genutzt werden 
können.

(4) Liegt die nächste Schule im Sinne von § 114 NSchG 
außerhalb des Regionsgebietes, werden die zu erstat-
tenden notwendigen Aufwendungen für den Schul-
weg gemäß § 114 Absatz 3 Satz 5 NSchG auf die Höhe 
der Kosten der für Schülerinnen und Schüler teuers-
ten Zeitkarte des öffentlichen Personennahverkehrs 
in der Region Hannover beschränkt (Obergrenzen-
regelung). Diese Kostenbeschränkung findet keine 
Anwendung bei dem Besuch von Förderschulen oder 
Konkordatsschulen außerhalb des Regionsgebietes.

(5) Die notwendigen Aufwendungen für den Schulweg in 
den Fällen der Absätze 1 c), 3 und 4 sind nur nach 
vorheriger Zustimmung der Region Hannover er-
stattungsfähig. Eine nachträgliche Genehmigung ist 
möglich, wenn es sich um ein geeignetes Verkehrs-
mittel handelt und auch dann zugestimmt worden 
wäre, wenn der Antrag rechtzeitig gestellt worden 
wäre.

§ 3
zumutBarkeit

(1) Die Erfüllung des Anspruchs auf Schülerbeförderung 
nach Maßgabe von § 2 ist im Sinne von § 114 Absatz 
2 Satz 2 NSchG zumutbar, wenn folgende Zeiten für 
den reinen Schulweg in eine Richtung (Belastbarkeit) 
nicht überschritten werden:

 1. Bei Regelschulformen (§ 5 Abs. 2  Ziffern 1. a) – f) 
und i) NSchG)

  a) für Schülerinnen und Schüler des Primarberei-
ches bis zu 45 Minuten; 

  b) für Schülerinnen und Schüler des Sekundarbe-
reiches I bis zu 60 Minuten.

 2. Für Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegs-
schule und der Berufsfachschule im Sinne des 
§ 114 Absatz 1 Ziffer 3 und 4 NSchG bis zu 90 Mi-
nuten.

 3. Für Schülerinnen und Schüler von
  a) Schulen mit besonderem Bildungsgang in öf-

fentlicher oder privater Trägerschaft,
  b) Ersatzschulen nach § 142 NSchG und Ergän-

zungsschulen im Sinne der §§ 160 und 161 
NSchG und
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artikel 2

inkrafttreten

Diese Satzung, mit der die Satzung über die Schülerbeför-
derung in der Region Hannover vom 01.07.2003 geändert 
und neugefasst wird, tritt zum 01.09.2012 in Kraft.

Hannover, 18.06.2012

REGION HANNOVER
Hauke Jagau

Regionspräsident

 katastrophenschutz in der umgebung kerntechni-
scher anlagen;

 hier: offenlegung des anschlussplanes der region 
hannover zum katastrophenschutzplan des land-
kreises hameln-pyrmont für das gemeinschafts-
kraftwerk grohnde - Bürgerbeteiligung -

Nach dem Runderlass des  MI vom 07.07.2009 – B21-
14602/300N05-1- Nummer 2.2 Buchstabe h), unter Hin-
weis auf die Vorschriften für die Offenlegung der externen 
Notfallpläne nach § 10 a Niedersächsisches Katastrophen-
schutzgesetz, ist die Region Hannover verpflichtet, den ak-
tualisierten Anschlussplan zum Katastrophenschutzplan 
des Landkreises Hameln-Pyrmont für das Gemeinschafts-
kernkraftwerk Grohnde öffentlich auszulegen und den 
Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit zur Einsichtnah-
me und ggf. Einbringung von Anregungen und Beden-
ken zu geben. Die öffentliche Auslegung findet statt vom 
18.07.2012 und endet am 17.08.2012 (für die Dauer von 
1 Monat - § 31 VwVfG). Die Einsichtnahme ist während 
der allgemeinen Öffnungszeiten Montag und Freitag von 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und Mittwoch und Donnerstag 
von 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr oder nach tel. Vereinbarung 
unter 0511 / 161 – 23712 / 23264 / 23462 im Dienstge-
bäude der Region Hannover, Hildesheimer Str. 18, 30926 
Hannover, Team Rettungsdienst-/Katastrophenschutz, 
Raum N528, möglich.

REGION HANNOVER
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Andreas Starke

 
 landeshauptstadt hannover

 – – – 

B) Satzungen  und  Bekanntmachungen 
der  StÄdte  und  gemeinden

1. Stadt Burgdorf

 4. Satzung zur Änderung der gebührensatzung für 
die kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

Aufgrund des § 10 der Nds. Kommunalverfassungsgeset-
zes (NkomVG), der §§ 1, 2 und 5 des Nds. Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) und des § 20 des Nds. Gesetzes 
über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in den zur-
zeit geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Burgdorf 
in seiner Sitzung am 28.6.2012 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1
Betreuungsgebühren

§ 1 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

(3) Die Gebühren werden monatlich gem. der anliegen-
den Gebührenstaffel erhoben. Die verschiedenen Be-
treuungszeiten sind den Gebührengruppen der Ge-
bührenstaffel wie folgt zugeordnet:

krippe:
Betreuungszeit Gebührengruppe Pflicht zur
 gem.  Teilnahme am
 Gebührenstaffel Mittagessen 

7.30 - 13.00 Uhr C nein
8.00 - 15.00 Uhr D ja
8.00 - 16.30 Uhr E ja
7.00 - 17.00 Uhr F ja
8.00 - 15.30 Uhr I ja

kindergarten:
Betreuungszeit Gebührengruppe Pflicht zur
 gem.  Teilnahme am
 Gebührenstaffel Mittagessen
 
  8.30 - 12.30 Uhr B nein
13.00 - 17.00 Uhr B nein
  7.00 - 12.30 Uhr C nein
  8.30 - 13.00 Uhr C nein
  7.00 - 13.00 Uhr D nein
  8.30 - 14.00 Uhr C ja
  7.00 - 14.00 Uhr D ja
  8.30 - 17.00 Uhr E ja
  7.00 - 17.00 Uhr F ja
  8.00 - 15.30 Uhr J ja
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hort:
 Gebührengruppe Pflicht zur Teilnahme
Betreuungszeit gem. Gebührenstaffel am Mittagessen 

kinder, die die verlässliche grundschule besuchen:
vom Schulschluss bis 17.00 Uhr, in den Ferien 8.30 - 17.00 Uhr C ja
7.00 Uhr bis Schulbeginn und vom Schulschluss bis 17.00 Uhr, 
in den Ferien 7.00 - 17.00 Uhr D ja
  
kinder, die andere Schulformen besuchen:  
8.30 - 17.00 Uhr in den Ferien und bei Unterrichtsausfall, 
ansonsten vom Schulschluss bis 17.00 Uhr E ja
7.00 - 17.00 Uhr in den Ferien und bei Unterrichtsausfall, ansonsten
7.00 Uhr bis Schulbeginn und vom Schulschluss bis 17.00 Uhr F ja
 
kinder, die eine ‚offene ganztagsschule’ besuchen:
vom Schulschluss bis 17.00 Uhr, in den Ferien 08.30 - 17.00 Uhr G ja
07.00 Uhr bis Schulbeginn und von Schulschluss bis 17.00 Uhr, 
in den Ferien 07.00 - 17.00 Uhr H ja

§ 2
inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. April 2012 in Kraft.

Burgdorf, den 28.06.2012

STADT BURGDORF
Alfred Baxmann
Bürgermeister

gebührenstaffel gem. § 1 abs. 3 der gebührensatzung für die kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

kinderkrippen ab 01.04.2012

lfd.
nr. gruppe c d e f i
  1 bis zur Einkommensgrenze 165,00 € 181,00 € 204,00 € 227,00 € 189,00 €
  2 bis 20 % über Eink.-Grenze 169,00 € 185,00 € 208,00 € 231,00 € 193,00 €
  3 bis 25 % 173,00 € 190,00 € 212,00 € 235,00 € 197,00 €
  4 bis 30 % 176,00 € 193,00 € 215,00 € 238,00 € 200,00 €
  5 bis 40 % 184,00 € 201,00 € 224,00 € 246,00 € 209,00 €
  6 bis 50 % 192,00 € 208,00 € 231,00 € 253,00 € 216,00 €
  7 bis 65 % 203,00 € 219,00 € 242,00 € 265,00 € 227,00 €
  8 bis 80 % 215,00 € 232,00 € 254,00 € 277,00 € 239,00 €
  9 bis 100 % 231,00 € 247,00 € 270,00 € 293,00 € 255,00 €
10 bis 115 % 242,00 € 259,00 € 281,00 € 304,00 € 266,00 €
11 mehr als 115 % über 
 Eink.-Grenze (Regelgebühr) 250,00 € 267,00 € 289,00 € 312,00 € 274,00 €

gebührenstaffel gem. § 1 abs. 3 der gebührensatzung für die kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

kindergärten und horte ab 01.04.2012

lfd.
nr. gruppe   B   c   d e f   g   h J
  1 bis zur Einkommensgrenze   71,00 €   84,00 €   97,00 € 109,00 € 122,00 €   38,00 €   46,00 € 101,00 €
  2 bis 20 % über Eink.-Grenze   74,00 €   88,00 € 100,00 € 112,00 € 125,00 €   41,00 €   49,00 € 104,00 €
  3 bis  25 %   77,00 €   91,00 € 103,00 € 115,00 € 128,00 €   44,00 €   53,00 € 107,00 €
  4 bis  30 %   80,00 €   94,00 € 106,00 € 118,00 € 131,00 €   47,00 €   56,00 € 110,00 €
  5 bis 40 %   87,00 € 100,00 € 112,00 € 125,00 € 137,00 €   54,00 €   62,00 € 116,00 €
  6 bis 50 %   93,00 € 106,00 € 118,00 € 131,00 € 143,00 €   60,00 €   68,00 € 122,00 €
  7 bis 65 % 102,00 € 115,00 € 128,00 € 140,00 € 152,00 €   69,00 €   77,00 € 132,00 €
  8 bis 80 % 111,00 € 125,00 € 137,00 € 149,00 € 162,00 €   78,00 €   87,00 € 141,00 €
  9 bis 100 % 124,00 € 137,00 € 149,00 € 162,00 € 174,00 €   91,00 €   99,00 € 153,00 €
10 bis 115 % 133,00 € 146,00 € 159,00 € 171,00 € 183,00 € 100,00 € 108,00 € 163,00 €
11 mehr als 115 % über 
 Eink.-Grenze (Regelgebühr) 140,00 € 153,00 € 166,00 € 178,00 € 191,00 €  107,00 € 115,00 € 170,00 €
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2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Burgwedel unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch den Be-
bauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen solcher Entschädi-
gungsansprüche wird hingewiesen.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 
143 „Sondergebiet Wiederaufbereitungsanlage“ in der 
Ortschaft Kleinburgwedel gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft.

Burgwedel, den 28.06.2012

STADT BURGWEDEL
Dr. Hoppenstedt

Bürgermeister

2. Stadt Burgwedel

 Bebauungsplan nr. 143 „Sondergebiet wiederauf-
bereitungsanlage“ in der ortschaft kleinburgwedel

Der Rat der Stadt Burgwedel hat in seiner Sitzung am 12. 
März 2012 den Bebauungsplan Nr. 143 „Sondergebiet 
Wiederaufbereitungsanlage“ in der Ortschaft Kleinburg-
wedel gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Sat-
zung beschlossen.
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes betrifft die 
Flurstücke 24/3 und 157/79 sowie eine Teilfläche des Flur-
stücks 71, jeweils in der Flur 7 der Gemarkung Kleinburg-
wedel.
Der Bebauungsplan Nr. 143 „Sondergebiet Wiederaufbe-
reitungsanlage“, die Begründung und die zusammenfas-
sende Erklärung werden in der Stadtverwaltung (Rathaus) 
in Großburgwedel, Fuhrberger Straße 4, Zimmer 3.03, 
30938 Burgwedel, während der Dienstzeiten zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

 gebührenstaffel gem. § 1 abs. 3 der gebührensatzung für die kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

kinderkrippen ab 01.08.2013

lfd.
nr. gruppe c d e f i
  1 bis zur Einkommensgrenze 168,00 € 185,00 € 208,00 € 232,00 € 193,00 €
  2 bis 20 % über Eink.-Grenze 172,00 € 189,00 € 212,00 € 236,00 € 197,00 €
  3 bis 25 % 176,00 € 194,00 € 216,00 € 240,00 € 201,00 €
  4 bis 30 % 180,00 € 197,00 € 219,00 € 243,00 € 204,00 €
  5 bis 40 % 188,00 € 205,00 € 228,00 € 251,00 € 213,00 €
  6 bis 50 % 196,00 € 212,00 € 236,00 € 258,00 € 220,00 €
  7 bis 65 % 207,00 € 223,00 € 247,00 € 270,00 € 232,00 €
  8 bis 80 % 219,00 € 237,00 € 259,00 € 283,00 € 244,00 €
  9 bis 100 % 236,00 € 252,00 € 275,00 € 299,00 € 260,00 €
10 bis 115 % 247,00 € 264,00 € 287,00 € 310,00 € 271,00 €
11 mehr als 115 % über  
 Eink.-Grenze (Regelgebühr) 255,00 € 272,00 € 295,00 € 318,00 € 279,00 €

 
gebührenstaffel gem. § 1 abs. 3 der gebührensatzung für die kindertagesstätten der Stadt Burgdorf

kindergärten und horte ab 01.08.2013

lfd.
nr. gruppe   B   c   d e f   g   h J
  1 bis zur Einkommensgrenze   72,00 €   86,00 €   99,00 € 111,00 € 124,00 €   39,00 €   47,00 € 103,00 €
  2 bis 20 % über Eink.-Grenze   75,00 €   90,00 € 102,00 € 114,00 € 128,00 €   42,00 €   50,00 € 106,00 €
  3 bis  25 %   79,00 €   93,00 € 105,00 € 117,00 € 131,00 €   45,00 €   54,00 € 109,00 €
  4 bis  30 %   82,00 €   96,00 € 108,00 € 120,00 € 134,00 €   48,00 €   57,00 € 112,00 €
  5 bis 40 %   89,00 € 102,00 € 114,00 € 128,00 € 140,00 €   55,00 €   63,00 € 118,00 €
  6 bis 50 %   95,00 € 108,00 € 120,00 € 134,00 € 146,00 €   61,00 €   69,00 € 124,00 €
  7 bis 65 % 104,00 € 117,00 € 131,00 € 143,00 € 155,00 €   70,00 €   79,00 € 135,00 €
  8 bis 80 % 113,00 € 128,00 € 140,00 € 152,00 € 165,00 €   80,00 €   89,00 € 144,00 €
  9 bis 100 % 126,00 € 140,00 € 152,00 € 165,00 € 177,00 €   93,00 € 101,00 € 156,00 €
10 bis 115 % 136,00 € 149,00 € 162,00 € 174,00 € 187,00 € 102,00 € 110,00 € 166,00 €
11 mehr als 115 % über 
 Eink.-Grenze (Regelgebühr) 143,00 € 156,00 € 169,00 € 182,00 € 195,00 €  109,00 € 117,00 € 173,00 €
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c) SonStige  Bekanntmachungen

 ev.-luth. Stadtkirchenverband hannover

 ergänzung der friedhofsgebührenordnung für den 
friedhof der ev.-luth. Jakobikirchengemeinde in 
hannover-kirchrode 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 hat der Kirchenvorstand für den 
Friedhof der Ev.-luth. Jakobikirchengemeinde in Hanno-
ver-Kirchrode am 03. April 2012 folgende Ergänzung der 
Friedhofsgebührenordnung beschlossen:

§ 6 i. (gebühren für die verleihung von nutzungs-
rechten an grabstätten) wird um den absatz 2a. 
ergänzt:

2a.  urnengemeinschaftsanlage für 20 Jahre  
– ohne verlängerung –     1.600,00 €

Die o. g. Ergänzung der Friedhofsgebührenordnung tritt 
nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hannover, den 03.04.2012

DER KIRCHENVORSTAND

Klaus Hagelberg  Stefanie von Lingen, Pastorin,
Vorsitzender L. S. Kirchenvorsteherin

Die o. g. Ergänzung der Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und Abs. 5 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich geneh-
migt. 

Hannover, den 29.06.2012

DER STADTKIRCHENVORSTAND
Im Auftrage

L. S. Elke Sommer

 ergänzungen der friedhofsordnung für den fried-
hof  der ev.-luth. Jakobikirchengemeinde in hanno-
ver-kirchrode 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchen-
vorstand der Ev.-luth. Jakobikirchengemeinde in Hanno-
ver-Kirchrode am 03.04.2012 folgende Ergänzungen der 
Friedhofsordnung beschlossen:

§ 9 (ruhezeiten) wird um den absatz 4 ergänzt:

(4) Die Ruhezeit in der Urnengemeinschaftsanlage be-
trägt 20 Jahre.

nach § 13 (urnengrabstätten) wird folgender § 13 a ein-
gefügt:

§ 13 a
urnengemeinschaftsanlage

Auf der Urnengemeinschaftsanlage wird ein Urnenplatz 
zu einem Festpreis für 20 Jahre vergeben. Die Pflege dieser 

Anlage obliegt der Friedhofsverwaltung, die dafür einen 
Gartenbaubetrieb beauftragen kann. Das Nutzungsrecht 
kann nicht verlängert werden. 
Die o. g. Ergänzungen der Friedhofsordnung treten nach 
ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hannover, den 03.04.2012

DER KIRCHENVORSTAND

Klaus Hagelberg  Stefanie von Lingen, Pastorin,
Vorsitzender L. S. Kirchenvorsteherin

Die o. g. Ergänzungen der Friedhofsordnung werden hier-
mit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und Abs. 5 der 
Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Hannover, den 29.06.2012

DER STADTKIRCHENVORSTAND
Im Auftrage

L. S. Elke Sommer

 ergänzung der friedhofsgebührenordnung für den 
friedhof der ev.-luth. michaelis-kirchengemeinde 
in hannover-ricklingen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 und § 25 der Friedhofsordnung für 
den Friedhof der Ev.-luth. Michaelis-Kirchengemeinde in 
Hannover-Ricklingen hat der Kirchenvorstand am 17. Ap-
ril 2012 folgende Ergänzung der Friedhofsgebührenord-
nung beschlossen:
§ 6 (Gebührentarif) wird in I. (Gebühren für die Verlei-
hung von Nutzungsrechten an Grabstätten) um die Ziffer 
7 wie folgt ergänzt: 

7. urnendoppelreihengrabstätte
 für 20 Jahre – inkl. Grabplatte –  

Gesamtkosten: für 2 Grabstellen 3.000,00 Euro

 Es ist nicht möglich, die Grabstätten einzeln zu er-
werben. 

Die o. g. Ergänzung der Friedhofsgebührenordnung tritt 
nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hannover, den 17.04.2012

DER KIRCHENVORSTAND

Marlies Ahlers, Pastorin,  Jürgen Walter, 
Vorsitzende L. S. stellvertr. Vorsitzender

Die o. g. Ergänzung der Friedhofsgebührenordnung wird 
hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 2 und Abs. 5 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich geneh-
migt. 

Hannover, den 29.06.2012

DER STADTKIRCHENVORSTAND
Im Auftrage

L. S. Elke Sommer 
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 Änderungen und ergänzungen der friedhofsord-
nung für den friedhof der ev.-luth. michaelis-kir-
chengemeinde in hannover-ricklingen 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvor-
stand der Ev.-luth. Michaelis-Kirchengemeinde in Han-
nover-Ricklingen am 17. April 2012 folgende Änderungen 
und Ergänzungen der Friedhofsordnung beschlossen:

§ 11:

Nach Abs. (1) Buchstabe e) wird eingefügt:
f) pflegefreie Urnendoppelreihengrabstätten

In Absatz (5a) wird folgender Satz 3 eingefügt: 
In einer pflegefreien Urnendoppelreihengrabstätte dürfen 
nur 2 Urnen beigesetzt werden.

Nach Abs. (6) Buchstabe e) wird eingefügt:
f) pflegefreie Urnendoppelreihengrabstätten 
 Länge: 0,60 m, Breite: 0,40 m

nach § 15 wird folgender § 15 a eingefügt:

§ 15 a
pflegefreie urnendoppelreihengrabstätten

Pflegefreie Urnendoppelreihengrabstätten werden mit 2 
Stellen für die Dauer von jeweils 20 Jahren vergeben. Über 
das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. 
Sofern eine Vergabe vor dem Todesfall stattfindet, wird 
das Nutzungsrecht nicht an einer bestimmten Doppel-
grabstätte erworben, sondern an einer Grabstätte, die sich 
in einer Reihe der für pflegefreie Doppelreihengrabstätten 
ausgewiesenen Abteilung befindet. 
In diesem Fall findet also die Belegung in der Reihenfolge 
der Bestattungen statt; die Nutzungszeit beginnt jeweils 
mit dem Tag der Bestattung. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 

§ 17:
Abs. (5) wird wie folgt geändert:
In Satz 1 wird das Wort „und“ gestrichen und dafür ein 
„Komma“ eingefügt.
In Satz 1 werden hinter dem Wort „Urnenreihengrabstät-
ten“ die Worte „und Urnendoppelreihengrabstätten“ ein-
gefügt.

§ 19:
Abs. (4) wird wie folgt geändert:
In Satz 1 wird das Wort „und“ gestrichen und dafür ein 
„Komma“ eingefügt.
In Satz 1 werden hinter dem Wort „Urnenreihengrabstät-
te“ die Worte „Urnendoppelreihengrabstätte“ eingefügt. 
Nach Satz 2 wird eingefügt:
Die Grabplatte ist bei pflegefreien Urnendoppelreihen-
grabstätten insgesamt ca. 0,60 lang und ca. 0,40 m breit. 
Die Grabplatte ist für eine Grabstelle jeweils diagonal ge-
schnitten, so dass sie sodann bei der weiteren Belegung 
zusammengefügt wird.
Die zu erst zu verlegende Grabplattenhälfte trägt den 
Nachnamen sowie Vorname und Geburts- und Sterbejahr. 
Die bei der weiteren Belegung zu erstellende Grabplatte 
trägt sodann die Daten des dort Beigesetzten. 

Die o. g. Änderungen und Ergänzungen der Friedhofsord-
nung treten nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmi-
gung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft. 

Hannover, den 17.04.2012

DER KIRCHENVORSTAND

Marlies Ahlers, Pastorin,  Jürgen Walter, 
Vorsitzende L. S. stellvertr. Vorsitzender

Die o. g. Änderungen und Ergänzungen der Friedhofsord-
nung werden hiermit gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, Abs. 
2 und Abs. 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenauf-
sichtlich genehmigt. 

Hannover, den 29.06.2012

DER STADTKIRCHENVORSTAND
Im Auftrage

L. S. Elke Sommer

 aha -
 zweckverband abfallwirtschaft region hannover

Einladung zur 43. Sitzung der Verbandsversammlung am 
Donnerstag, dem 19.07.2012 um 08.30 Uhr im Verwal-
tungsgebäude der Region Hannover, Hildesheimer Str. 20, 
30169 Hannover, Raum 173

tagesordnung:

Öffentlicher teil

a-themen:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Be-
schlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung der Niederschrift über die 42. Sitzung 

am 24.04.2012
4. Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Durchführun der 

Beihilfegewährung (Beschlussvorlage Nr. A III B 
264/2012 mit 1 Anlage)  

5. Jahresabschluss 2011 für den Zweckverband Abfall-
wirtschaft (Beschlussvorlage Nr. A  III B 265/2012 mit 
3 Anlagen)  

6. Bericht der Verbandsgeschäftsführerin
7. Anfragen an die Verbandsgeschäftsführerin

B-themen:

8. Jahresabschluss 2011 der Abfallbehandlungszentrum 
Hannover GmbH Weisung an die Vertretung des 
Zweckverbandes in der Gesellschafterversammlung 
(Beschlussvorlage Nr. B  III B 266/2012 mit 3 Anla-
gen) 

9. Jahresabschluss 2011 der Abfallentsorgungsgesell-
schaft Region Hannover mbH Weisung an die Ver-
tretung des Zweckverbandes in der Gesellschafter-
versammlung (Beschlussvorlage Nr. B  III B 267/2012 
mit 3 Anlagen)  

Die Tagesordnung wird mit einem nicht öffentlichen Teil 
fortgesetzt.

Prof. Dr. Axel Priebs
Vorsitzender
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 kirchenkreisamt Burgdorfer-land

 friedhofsgebührenordnung (fgo) für den fried-
hof der ev.-luth. St.-michaelis-kirchengemeinde 
Bissendorf in Bissendorf

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 30 
der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-
luth. St.-Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf für den 
Friedhof in Bissendorf am 23. Mai 2012 folgende Fried-
hofsgebührenordnung beschlossen:

§ 1
allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der 
Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Ge-
bührenordnung erhoben.

§ 2
gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflich-

tige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 
durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwor-
ben oder verlängert hat,

 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-
verwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in 

wessen Interesse sie vorgenommen wird,
 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-

verwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3
entstehen der gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld bereits mit der Begründung des Nutzungs-
rechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstät-
te oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungs-
rechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung 
der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Ge-
bührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweili-
gen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4
festsetzung und fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schrift-
lichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Säumniszuschläge, kosten, einziehung 

rückständiger gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages 
zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 
50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die 
Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangs-
verfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung 
hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstre-
ckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
gebührentarif

i. gebühren für die verleihung von nutzungsrechten 
an grabstätten:

 1. reihengrabstätte:
  a) Für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr  

für 25 Jahre: 360,00 €

 2. wahlgrabstätte:
  a) Für 25 Jahre - je Grabstelle: 600,00 €
  b) Für jedes Jahr der Verlängerung  

– je Grabstelle – : 24,00 €
  c) Für Verstorbene bis zum vollendeten  

5. Lebensjahr für 25 Jahre: 300,00 €
  d) Für jedes Jahr der Verlängerung  

– je Grabstelle – : 12,00 €

 3. pflegeleichte rasengrabstätte:
  a) Für eine Erdbestattung für Verstorbene  

für 25 Jahre – je Grabstelle – :   1.530,00 €
  b) Für eine Urnenbestattung für 25 Jahre  

– je Grabstelle – : 1.130,00 €

 4. urnenwahlgrabstätte:
  a) Für 25 Jahre - je Doppelgrabstätte – : 500,00 €
  b) Für jedes Jahr der Verlängerung  

– je Doppelgrabstelle – : 20,00 €

 5. zusätzliche Bestattung einer urne in einer be-
reits belegten wahl- oder urnenwahlgrabstätte 
gemäß § 11 abs. 5 der friedhofsordnung:

  a) für die zusätzliche Beisetzung  
einer Urne 250,00 €

  b) eine Gebühr gemäß Nr. 2.b), 2.d) oder 4.b) zur 
Anpassung an die neue Ruhezeit 

  c) eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.

 Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungs-
rechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich.

 Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die 
Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die ge-
samte Nutzungszeit im Voraus erhoben.
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ii. gebühren für die Bestattung:
 Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft:

 1. für eine erdbestattung:
  a) bei Verstorbenen Säuglingen: 150,00 €
  b) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 

5. Lebensjahr: 150,00 €
  c) bei Verstorbenen  

ab dem 6. Lebensjahr: 390,00 €

 2. für eine urnenbestattung: 100,00 €

 3. zusätzlich erforderliche arbeiten bei erstellung 
der gruft (aushub von der grabstelle abfahren, 
grabstein sichern, entfernen von fundamenten 
oder pflanzen)

  je Arbeitsstunde: 39,00 €

iii. verwaltungsgebühren:

 1. Prüfung der Anzeige zur Errichtung  
oder Änderung eines Grabmals         50,00 €

 2. Laufende Überprüfung der Standsicherheit  
während der Dauer des Nutzungsrechtes  
(hierunter fallen nicht liegende Grabmale) 50,00 €

 3. Für die laufende Überprüfung der  
Standsicherheit (hierunter fallen nicht  
liegende Grabmale) bei der Verlängerung  
von Nutzungsrechten für jedes Jahr  
der Verlängerung 2,00 €

 
iv. gebühr für die Benutzung der leichenkammer / 

friedhofskapelle:

 1. gebühr für die Benutzung der leichenkammer 
  a) je Bestattungsfall für die ersten 7 Tage 150,00 €
  b) für jeden weiteren Tag  20,00 €
 2. gebühr für die Benutzung der friedhofskapelle
  a) normale Nutzungsdauer (ca. 30 Min.)  200,00 €
  b) kurze Nutzungsdauer (max. 10 Min.) 50,00 €

v. Sonstige gebühren:

 1. Gebühr für zurückgegebene Gräber,  
an denen bei Rückgabe noch Ruhefristen  
laufen; pro Jahr und Grabstelle: 20,00 €

§ 7
Sonderfälle

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, 
werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen 
Aufwand berechnet.

§ 8
inkrafttreten, außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Ge-
nehmigung und der öffentlichen Bekanntmachung 
zum 01.08.2012 in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung 
tritt die Friedhofsgebührenordnung vom 05.11.1997 
zuletzt geändert am 25.01.2006 außer Kraft.

Bissendorf, 23. Mai 2012
 

DER KIRCHENVORSTAND:
K. Ernst L.S. Jansen
Vorsitzende/r:  Kirchenvorsteher/in:

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit 
gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich geneh-
migt.

Burgwedel, 31. Mai 2012

DER KIRCHENKREISVORSTAND:
Im Auftrage

L.S. i.A. W. Veth
Bevollmächtigter des KKV

  
 friedhofsordnung (fo) für den friedhof der ev.-

luth. St.-michaelis-kirchengemeinde Bissendorf in 
Bissendorf

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. St.-Michaelis-Kirchenge-
meinde Bissendorf am 23. Mai 2012 folgende Friedhofs-
ordnung beschlossen:
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur 
letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern 
ein sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. 
Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft 
verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen 
hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben 
wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit er-
halten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung 
und Weisung.
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i. allgemeine vorschriften

§ 1 
geltungsbereich und friedhofszweck

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der 
Ev.-luth. St.-Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf 
in seiner jeweiligen Größe. Der Friedhof umfasst zur 
Zeit die Flurstücke 37/1, 13/10, 23/3, 31/1, 34/7, 78/5 
und 36/7 Flur 2 Gemarkung Bissendorf in Größe 
von insgesamt 2,95.12 ha. Eigentümer der Flurstücke 
sind die Gemeinde Wedemark und die Ev.-luth. St.-
Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf. 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die 
bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. 
Michaelis Kirchengemeinde Bissendorf/Gemeinde 
Wedemark Ortsteile Bissendorf, Bissendorf-Wietze, 
Scherenbostel, Wiechendorf, Schlage-Ickhorst, Wen-
nebostel und Gailhof hatten, sowie derjenigen, die 
bei ihrem Tode ein Recht auf Beisetzung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient 
auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungebo-
renen i.S.d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorheri-
gen Genehmigung des Kirchenvorstandes.

§ 2 
friedhofsverwaltung 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand 
verwaltet (Friedhofsverwaltung). Mit der Wahrneh-
mung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvor-
stand einzelne Personen, einen Ausschuss oder eine 
kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser 
Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen 
und staatlichen Vorschriften.

(3) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusam-
menhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlänge-
rung oder Übertragung des Nutzungsrechts an einer 
Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grab-
mals oder anderer Anlagen, dem Tätigwerden von 

Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung 
von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweili-
gen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 

§ 3 
Schließung und entwidmung 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzel-
ne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund 
beschränkt geschlossen, geschlossen und entwidmet 
werden.

(2) Nach der beschränkten Schließung  dürfen keine  
neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Ei-
ne Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten 
darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfol-
gen. Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten 
stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten 
Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu 
dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelau-
fen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach 
dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, 
dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt wer-
den kann auch der Kreis der Bestattungsberechtig-
ten. Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die 
Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten 
zulassen.

(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr 
vorgenommen werden.

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als 
Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Ent-
widmung wird erst ausgesprochen, wenn keine Nut-
zungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten 
abgelaufen sind und eine angemessene Pietätsfrist 
vergangen ist.

ii. ordnungsvorschriften

§ 4 
Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen be-
kannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet.

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder 
teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen 
werden.

§ 5 
verhalten auf dem friedhof

(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des 
Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, 
die sich in verletzender Weise gegen den christlichen 
Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu un-
terlassen. Die Anordnungen des Friedhofspersonals 
sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Per-
sonen, die der Friedhofsordnung zuwiderhandeln, 
das Betreten des Friedhofs untersagen.

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet:
 a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, In-

linern, Skateboards aller Art – ausgenommen 
Kinderwagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahr-
zeuge der Friedhofverwaltung und der für den 
Friedhof zugelassenen Dienstleistungserbringer – 
zu befahren, Fahrräder sind zu schieben,

 b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistun-
gen anzubieten, 

 c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer 
Bestattung störende Arbeiten auszuführen,
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 d) Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer 
zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwer-
ten,

 e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, 
DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, 
die im Rahmen der Bestattungsfeier notwendig 
und üblich sind,

 f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür be-
stimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten 
Unrat zu entsorgen,

 g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen au-
ßerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder 
zu verunreinigen,

 h) Hunde unangeleint mitzubringen. 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, 

soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt 
werden.

(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsver-
waltung.

§ 6 
dienstleistungen

(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, 
Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten. 

(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungser-
bringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher 
und personeller Hinsicht zuverlässig sind.

(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer 
Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder 
auf Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleis-
tungserbringer  nach vorheriger Mahnung gegen für 
den Friedhof geltende Bestimmungen verstoßen hat. 
Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mah-
nung entbehrlich.

(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert werden, an denen 
sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind 
nach Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und 
bei Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, 
dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. 
Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Fried-
hof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleis-
tungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasse-
rentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden.

(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem 
Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen.

iii. allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7 
anmeldung einer Bestattung

(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vor-
geschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Fried-
hofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, 
wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Be-
stattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mit-
wirken wird.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die 
Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend 
mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende 
Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die 
evangelische Kirche getan hat und eine Wiederho-
lung zu erwarten ist.

(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der 
ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungs-
recht nachzuweisen.

(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der 
antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung 
fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach 
Möglichkeit berücksichtigt werden.

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und urnen

(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtig-
keitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht 
nach Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde 
Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden 
Person ein wichtiger Grund vorliegt und ein öffent-
licher Belang nicht entgegensteht. 

(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet wer-
den, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern oder der 
die Verwesung der Leiche nicht innerhalb der festge-
setzten Ruhefrist ermöglicht.

(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und 
im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge 
ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der 
Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichen-
bekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 
2 entsprechend. 

(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten 
Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Me-
talleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind.

(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuck-
urnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder 
sonstigen nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt 
oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Bo-
dens oder des Grundwassers zu verändern. 

§ 9 
ruhezeiten 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre. 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 25 Jahre.
(3) Die Ruhezeit für Fehl- und Ungeborene beträgt 25 

Jahre.

§ 10
umbettungen und ausgrabungen 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe 
grundsätzlich nicht vorgenommen werden.

(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf 
der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Ge-
sundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet wer-
den. 

(3) Die berechtigte Person hat  sich gegenüber der Fried-
hofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kos-
ten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Be-
schädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer 
oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder 
Friedhofsanlagen entstehen.

(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird 
durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.

(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen 
können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestim-
mungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen.
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iv. grabstätten

§ 11
allgemeines

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfü-
gung:

 a) Reihengrabstätten (§ 12),
 b) Wahlgrabstätten (§ 13),
 c) Pflegeleichte Rasengrabstätten  (§ 14),
 d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15).
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhof-

strägers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in 
der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nut-
zungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, 
nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nut-
zungsberechtigte Personen haben jede Änderung ih-
rer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen.

(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall 
vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wieder-
erwerb eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in 
bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der 
Umgebung besteht nicht.

(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche 
oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter 
und ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - 
verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene 
Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in 
einer Grabstelle bestattet werden.

(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrab-
stelle dürfen zusätzlich bis zu zwei Asche bestattet 
werden, wenn die bereits bestattete Person der Ehe-
gatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder 
die Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die ein-
getragene Lebenspartnerschaft  oder ein naher Ver-
wandter war.

(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten soll die Einfassung 
der Grabstellen etwa folgende Maße haben:

 a) für Särge von Kindern  
unter 6 Jahren: Länge: 1,00 m  Breite: 0,50 m

      für Särge von Personen  
über 6 Jahren: Länge: 2,10 m  Breite: 0,75 m

 b) für Urnengrabstätten  
mit 2 Urnen: Länge: 1,00 m  Breite: 0,80 m

 c) Flächenmaße für pflegeleichte Rasengrabstätten     
Grabmaße für Urnen: 
 Länge: 0,50 m  Breite: 0,60 m

  Grabmaße für Erdbestattungen:  
 Länge: 2,50 m  Breite: 1,20 m

 Dabei sind die örtlichen Begebenheiten zu berück-
sichtigen.

 Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernom-
menen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan 
für den Friedhof maßgebend, der die örtlichen Gege-
benheiten berücksichtigt.

(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Ober-
kante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 
m, von der Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. 
Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander 
durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt 
sein.

(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und 
zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwal-
tung  bestimmt oder zugelassen sind. 

(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör 
(Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze 
usw.), soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre 
Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet 
die Friedhofsverwaltung.

(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Ver-
pflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim 
Ausheben des Grabes das Grabzubehör von dem 
Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch 
entstehenden Kosten von der nutzungsberechtigten 
Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein An-
spruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht.

§ 12
reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grab-
stelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Be-
stattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit 
vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht ver-
längert werden. 

(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern  oder Teilen 
davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit 
durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grab-
feld bekannt gemacht. 

§ 13
wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattun-
gen, die mit einer oder mehreren Grabstellen verge-
ben werden. Pro Grabstelle können ein Sarg und zwei 
Urnen beigesetzt werden. Die Dauer des Nutzungs-
rechtes beträgt 25 Jahre, vom Tage der Verleihung an 
gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird eine Urkun-
de ausgestellt. 

(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle 
nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahl-
grabstätte um 5 - 25 Jahre verlängert werden. Die 
Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur recht-
zeitigen Stellung eines Verlängerungsantrages aufzu-
fordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nut-
zungsrecht für die gesamte Wahlgrabstätte bis zum 
Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlänge-
rung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung.

(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberech-
tigte Person und folgende Angehörige bestattet wer-
den: 

 a) Ehegatte,
 b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin
 c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten,
 d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer  

Väter oder Mütter,
 e) Eltern, 
 f) Geschwister,
 g) Stiefgeschwister,
 h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Er-

ben.
 Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte 

Person, wer von den bestattungsberechtigten Perso-
nen bestattet wird. Kann nach dem Tode einer bestat-
tungsberechtigten Person die Entscheidung der nut-
zungsberechtigten Person der Friedhofsverwaltung 
nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, 
so ist die Friedhofsverwaltung nach pflichtgemäßer 
Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die 
Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen 
bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Per-
son und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung.

(4) Für Angehörige, die bei Ihrem Ableben ihren Wohn-
sitz nicht in der Ev.-luth. Michaelis Kirchengemeinde 
Bissendorf/Gemeinde Wedemark, Ortsteile  Bissen-
dorf, Bissendorf-Wietze, Scherenbostel, Wiechen-
dorf, Schlage-Ickhorst, Wennebostel und Gailhof 
(§ 1 Abs.2) hatten gilt:
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 a) Für eine Erdbestattung muss eine Wahlgrabstätte 
mit mindestens drei Grabstellen erworben wer-
den.

 b) Für die Beisetzung einer Urne wird zusätzlich eine 
Gebühr erhoben.

(5) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Leb-
zeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 
Buchstaben a) bis h) genannten Personen übertragen; 
zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schrift-
liche Erklärungen der bisherigen und der neuen nut-
zungsberechtigten Person sowie die schriftliche Ge-
nehmigung der Friedhofsverwaltung erforderlich.

(6) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofs-
verwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungs-
recht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftli-
che Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin 
oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat 
die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf 
wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen 
soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort ge-
nannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungs-
recht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils 
ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf 
deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nut-
zungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte 
ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfol-
gerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf 
eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, 
wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungs-
rechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 gewor-
den ist. Für die Übertragung gilt  Abs. 4.

§ 14 
pflegeleichte rasengrabstätten

(1) Pflegeleichte Rasengrabstätten werden für Erd- oder 
Urnenbestattungen nur im Todesfall der Reihe nach 
einzeln für die Dauer der Ruhezeit vergeben. Das 
Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. In jeder 
Rasengrabstätte kann nur ein Sarg oder eine Asche 
beigesetzt werden.

(2) Die Grabflächen der Rasengrabstätten werden mit 
Rasen eingesät und nicht eingefasst. Herrichtung und 
Pflege der Grabstätten erfolgen ausschließlich durch 
den Friedhofsträger. Er kann die Durchführung die-
ser Arbeiten an Dritte vergeben.

(3) Die Grabstätten sind mit einheitlichen Grabmalen 
zu versehen. Hierauf kann nicht verzichtet werden. 
Zulässig sind ausschließlich liegende Grabmale, die 
bündig mit der Rasenfläche einzusetzen sind. Der Er-
werb der Grabmale ist durch die Zahlung der Grab-
nutzungsgebühr abgedeckt und erfolgt durch den 
Friedhofsträger. Dieser gibt Art, Größe und Schrift-
art der Grabmale vor. Der Nutzungsberechtigte hat 
innerhalb von 3 Monaten den vom Friedhofsträger 
bestimmten Betrieb mit der Anfertigung und Errich-
tung eines entsprechenden Grabmales zu beauftra-
gen. Geschieht dies nicht, erfolgt der Auftrag durch 
den Friedhofsträger selbst. 

(4) Bei Einhaltung der Vorschriften nach Absatz 3 ist der 
Nutzungsberechtigte von einer Grabmalgenehmi-
gungspflicht nach § 23 Abs. 1 der Friedhofsordnung 
befreit.

(5) Ein Ausschmücken der pflegeleichten Gräber über die 
Errichtung eines Grabmales hinaus ist nicht gestattet. 
Für das Aufstellen und Ablegen von Grabschmuck 
(Blumengestecke, Kränze, Pflanzschalen, Vasen, 
Sträuße u.ä.) ist die dafür eingerichtete zentrale Ge-
denkstätte zu nutzen. Ausgenommen hiervon ist der 
am Tage einer Bestattung abgelegte Grabschmuck. Er 
darf für eine Dauer von maximal sechs Wochen auf 
der Grabfläche verbleiben, und ist spätestens dann 
vom Nutzungsberechtigten zu entfernen.

(6) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas an-
deres ergibt, gelten im Übrigen die Vorschriften für 
Reihengrabstätten entsprechend.

§ 15
urnenwahlgrabstätten

(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit zwei Grabstellen 
zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 25 Jah-
ren vergeben.

(2) Die stehenden Grabmale auf Urnenwahlgrabstätten 
dürfen folgende Maße nicht überschreiten:

 Höhe: 70 cm, Breite 50 cm.
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas 

anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

 
§ 16 

rückgabe von wahlgrabstätten

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann 
jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ab-
lauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Fried-
hofsverwaltung.

(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahl-
grabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührener-
stattung. 

(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungs-
berechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahl-
grabstätten mit mehr als vier Grabstellen) besondere 
schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nut-
zung abschließen. Ein Anspruch auf Abschluss von 
derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 

§ 17
Bestattungsverzeichnis

Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein 
Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an wel-
cher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft.

v. gestaltung von grabstätten und grabmalen

§ 18
gestaltungsgrundsatz

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umge-
bung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die 
Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und 
in seiner Gesamtanlage gewahrt bleibt. 

(2) Eine komplette Grababdeckung mit Steinplatten ist 
bei Sarggrabstätten nicht gestattet, lediglich 30% der 
Grabfläche dürfen damit abgedeckt werden. Gänzlich 
verboten ist es, die Grabstätte mit Beton, Terrazzo, 
Teerpappe, Carrara-Kies, wasserundurchlässiger Fo-
lie oder ähnlichen Stoffen zu belegen. 

(3) Für Urnengrabstätten ist auf den dafür ausgewiese-
nen Flächen eine komplette Grababdeckung gestattet.
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§ 19
gestaltung und Standsicherheit  von grabmalen  

und anderen anlagen

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestal-
tet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht 
stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen 
gilt § 18  entsprechend. Werkstattbezeichnungen dür-
fen nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grab-
mals in unauffälliger Weise angebracht werden.

(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anla-
gen  errichtet werden, die nachweislich in der Wert-
schöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit 
im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internati-
onalen Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot 
und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind.

(3) Grabmale und  andere Anlagen sind dauernd in 
würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. 
Hierfür sind die nutzungsberechtigten Personen ver-
antwortlich.

(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, ande-
ren Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für 
die Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberech-
tigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann der Friedhofs-
träger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. Absperrungen, 
Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidri-
ge Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger 
berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile 
davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Perso-
nen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen 
nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht 
zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentli-
che Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den 
Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat auf-
gestellt wird. 

vi. anlage und pflege der grabstätten

§ 20
allgemeines

(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach 
der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungs-
rechts angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen 
bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten 
und öffentliche Anlagen nicht beeinträchtigt werden. 
Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten 
nicht gestattet. 

(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweili-
gen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des 
Nutzungsrechtes.

(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, 
absterbende oder  Bestattungen behindernde Hecken 
und Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. 
Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grab-
stätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen 
Plätzen abzulegen. Auch die mit der Pflege des Fried-
hofes beauftragten Dritten sind berechtigt, verwelkte 
Blumen, Gestecke usw. von Grabstätte zu entfernen 
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen.

(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtneri-
schen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt al-
lein der Friedhofsverwaltung.

(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhü-
tung von Schäden, die durch fremde Personen und 
Tiere hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu tref-
fen.

§ 21 
grabpflege, grabschmuck

(1) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der 
Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauerge-
binden, Trauergestecken, in Grabschmuck und bei 
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehäl-
tern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet 
werden. Ausgenommen sind Grabvasen,  Markie-
rungszeichen, Gießkannen und Trauerschleifen.

(2) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen 
o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht 
gestattet.

§ 22 
vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig herge-
richtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte 
Person nach schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer ange-
messenen Frist in Ordnung zu bringen. Kommt sie 
der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsver-
waltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungsbe-
rechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen 
lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Ver-
pflichtung aus Satz 1 nicht nachgekommen, kann die 
Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungs-
berechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hie-
rauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid 
wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, 
das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von 
drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides 
zu entfernen. 

(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt 
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, 
wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf 
die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hin-
gewiesen. Außerdem wird die unbekannte nutzungs-
berechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der 
Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforde-
rung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann 
die Friedhofsverwaltung

 a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen 
und

 b) Grabmale und  andere Anlagen beseitigen lassen.
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 

Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht 
befolgt oder ist die nutzungsberechtigte Person nicht 
bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu 
ermitteln, kann die Friedhofsverwaltung den Grab-
schmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Per-
son entfernen oder entfernen lassen.
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vii. grabmale und  andere anlagen

§ 23 
errichtung und Änderung von grabmalen

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen 
und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der 
gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht. 

(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeig-
neten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen 
sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Dar-
stellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit 
Maßangaben und Materialbenennung in den Anzei-
geunterlagen eingetragen sein.

(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage 
der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn 
seitens der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine 
Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Fried-
hofsordnung oder das technische Regelwerk geltend 
gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf 
begonnen werden, wenn die Friedhofsverwaltung 
schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden 
Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzei-
ge der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt.

(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grab-
mal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet 
oder geändert worden ist.

(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen 
müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend 
ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Bau-
kunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass 
sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen 
benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes 
Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist 
ausschließlich die aktuelle Fassung der Richtlinie des 
Bundesinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerks (BIV). Die BIV-
Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, Ausfüh-
rung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.

(6) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleis-
tungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der 
Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegeben-
heiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart 
zu wählen und nach der BIV-Richtlinie die erforder-
lichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für 
die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befes-
tigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und 
zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig 
sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit 
zu kontrollieren und zu dokumentieren.

(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder 
veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht 
den Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Fried-
hofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nut-
zungsberechtigten Person eine angemessene Frist 
zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der 
Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung 
oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtig-
ten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger 
Gründung und Befestigung des Grabmals und ande-
rer Anlagen gilt § 19 Absatz 4.

§ 24 
mausoleen und gemauerte grüfte

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen, gemauerte 
Grüfte oder Grabgewölbe bestehen, können sie im 
Rahmen der bestehenden Nutzungsrechte genutzt 
werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen 
gelten § 19 Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhan-
denen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur 
möglich, wenn sich die nutzungsberechtigten Perso-
nen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Fried-
hofsverwaltung verpflichten, alle mit der Instandset-
zung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte 
verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nut-
zungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten 
Grüfte von den nutzungsberechtigten Personen voll-
ständig zu entfernen.

§ 25 
entfernung

(1) Grabmale und  andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von 
Grabmale, anderen Anlagen und die Bepflanzung auf 
Kosten des Friedhofträgers. Es besteht keine Aufbe-
wahrungspflicht. Innerhalb von drei Monaten nach 
der Bekanntmachung über das Abräumen und bei 
Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf der Nutzungszeit können die nutzungsbe-
rechtigten Personen Grabmale und  andere Anlagen 
selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale 
nach § 26 handelt. Es besteht kein Anspruch auf eine 
Gebührenerstattung, wenn die verpflichtete Person 
selbst abräumt.

§ 26
künstlerisch oder historisch wertvolle grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden 
nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten.

viii. leichenräume und trauerfeiern

§ 27 
leichenhalle 

(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis 
zur Bestattung. 

(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern 
keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von ei-
nem Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet 
werden. Särge sollen spätestens eine Stunde vor Be-
ginn der Trauerfeier geschlossen werden.

(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die 
im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infekti-
onsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten 
oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu 
dem genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach 
Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. 
Der Sarg darf nur mit schriftlicher Genehmigung der 
unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden.
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§ 28 
Benutzung der friedhofskapelle

(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Ver-
fügung.

(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entspre-
chen.

(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, 
wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des 
Todes an einer nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der 
Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten 
Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen 
des Zustandes der Leiche bestehen.

iX. haftung und gebühren

§ 29 
haftung

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die 
durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grab-
male, und andere Anlagen entstehen. 

§ 30 
gebühren

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofs-
gebührenordnung zu entrichten.

X. Schlussvorschriften

§ 31 
inkrafttreten, außerkrafttreten

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung und nach der öffentlichen Bekannt-
machung zum 01.08.2012 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung vom 11. 02. 
1987 zuletzt geändert am 25.01.2006 außer Kraft.

Bissendorf, 23. Mai 2012

DER KIRCHENVORSTAND:

K. Ernst L.S. Jansen
Vorsitzende/r:  Kirchenvorsteher/in:

Die vorstehende Friedhofsordnung wird hiermit gemäß 
§ 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Burgwedel, 31. Mai 2012

DER KIRCHENKREISVORSTAND:
Im Auftrage

L.S. i.A. W. Veth
Bevollmächtigter des KKV
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